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 Gesetz 
über die Wohnbauförderung (Wohnbauförderungsgesetz, WBFG) 

 Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft, 

 gestützt auf § 63 Abs. 1 und § 106a der Verfassung des Kantons Basel-Land-
schaft vom 17. Mai 19841), 

 beschliesst: 

 I. 

§  19 
Finanzierung 

 

1 Die Mittel des Fonds zur Förderung des Wohnungsbaus gemäss dem Gesetz 
über die Wohnbau- und Eigentumsförderung vom 29. Januar 19902), Beiträge, 
die aufgrund früherer Erlasse und dieses Gesetzes ausgerichtet worden sind und 
zurückbezahlt werden, sowie subsidiär Erträge gemäss dem Gesetz über die Ab-
geltung von Planungsmehrwerten vom 27. September 20183) fliessen in eine 
Spezialfinanzierung zur Wohnbauförderung im Sinne des Finanzhaushaltsgeset-
zes (FHG) vom 1. Juni 20174). 

1 Die Mittel des Fonds zur Förderung des Wohnungsbaus gemäss dem Gesetz 
über die Wohnbau- und Eigentumsförderung vom 29. Januar 19905),  sowie Bei-
träge, die aufgrund früherer Erlasse und dieses Gesetzes ausgerichtet worden 
sind und zurückbezahlt werden, sowie subsidiär Erträge gemäss dem Gesetz 
über die Abgeltung von Planungsmehrwerten vom 27. September 2018 fliessen 
in eine Spezialfinanzierung zur Wohnbauförderung im Sinne des Finanzhaus-
haltsgesetzes (FHG) vom 1. Juni 20176). 

2 Für die Förderung des selbst genutzten Wohneigentums, die Förderung des ge-
meinnützigen Wohnungsbaus und die Förderung des altersgerechten Wohnens 
stehen grundsätzlich gleich viel Mittel der Spezialfinanzierung zur Verfügung. 

 

3 Der Regierungsrat kann dem Landrat eine Umwidmung der pro Förderbereich 
reservierten Mittel beantragen. 
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4 Der Regierungsrat berichtet dem Landrat 8 Jahre nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes über die Ausschöpfung der Spezialfinanzierung und die erreichten Ziele.  

 

5 Die kantonale Förderung erfolgt im Rahmen der in der Spezialfinanzierung vor-
handenen Mittel. 

 

6 Bei einer Ausschöpfung von mehr als 80 % kann der Regierungsrat dem Land-
rat zusätzliche Mittel zur Äufnung der Spezialfinanzierung beantragen. 

 

 II. 

      Keine Fremdänderungen. 

 III. 

 Der Erlass SGS 842, Gesetz über die Wohnbau- und Eigentumsförderung vom 
29. Januar 1990, wird aufgehoben. 

 IV. 

 Das Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
 
Liestal, 
Im Namen des Landrats 
die Präsidentin: Steinemann 
die Landschreiberin: Heer Dietrich 
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